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Zweckbestimmung: Allg. Wohlfahrt 

Grundrechte

Wirtschaft

Staat soll sich raushalten

Freiheit gegenüber dem Staat
� Binnenmarktgesetz (BGBM)

Werkzeuge des Staates in freier 
Marktwirtschaft

Grundsatz (BV 94)

Wirtschaftsverfassung

09.07.2007 - v5

Freie Marktwirtschaft nicht explizt erwähnt

Niederlassungsfreiheit

� Eigentumsgarantie
Institutsgarantie

Bestandesgarantie

Wertgarantie

� Wirtschaftsfreiheit

Privatautonomie

Freie Berufswahl

Freie Erwerbstätigkeit

Privatwirtschaftliche Ordnung

Koalitionsfreiheit
Koalitionsfreiheit der Sozialpartner

Beitrittssfreiheit der Indivituen

Bedingtes Streikrecht

Ausübung privatwirtschaftliche Tätigkeiten (95)

Schutz des Wettbewerbs (96)

Kartellgesetz KG

Unlauterkeitsgesetz UWG

Preisüberwachung  PüG

Binnenmarktgesetz BGBM

Konsumentenschutz (97) Produkthaftpflicht PrHG

Banken- und 
Versicherungsaufsicht (98)

Bankenaufsicht

Börsenaufsicht

Aufsicht über kollektive Kapitalanlagen

Versicherungsaufsicht

Geld- und Währugspolitik (99)
Geld- und Währungspolitik

Konjunkturpolitik

Konjunkturpolitik (100)

Aussenwirtschaftspolitik (101)

Landesversorgung (102)

Strukturpolitik (103)

Landwirtschaftspolitik (104)

Alkoholwesen (105)

Glüchsspielwesen (106)

Waffen- und Kriegsmaterial (107)

Sozial- und Umweltpolitik

Staatliche Infrastruktur

Freier Zugang in CH

Kein Schutz von Lokalen Anbietern

Verhältnismässigkeit

Grundrechte

Rechtlicher Rahmen

System der Streitschlichtung

Zwangssystem

Keine staatliche Lenkung

Freier Zugang der Individuen

Eineheitliches Marktgebiet

BV 2

BV 24

BV 26

BV 27

BV 28

BV 94-107
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Zweck

Unterneh- 
mens- 
zusammen- 
schlüsse

Allgemein

Wettbewerbs-
abreden

Marktbeherr-
schende 
Unternehmen

� Gesetzestext KG

Geltungsbereich

Verwaltungs-
rechtliches 
Verfahren

Zivlrechtliches 
Verfahren

Kartellrecht

23.07.2007 - v13

Volkswirtschjaft wettbewerbsfähig erhalten

Effizienz des Marktes

Wirtschaftliche Freiheit der Marktteilnehmer

Potentiell schädlich
Vertragliche Absprachen

Marktmacht

Bekämpfung von Wettbewerbsmissbräuchen

Wettbewerb 
soll

Effizienten Einsatz der Produktionsfaktoren steuern

Anpassungsfähigkeit der Wirtschaft fördern

Anreize schaffen

Verhinderung von volkswirtschaftlich oder sozial schädlichen 
Auswrikungen von Wettbewerbsbeschränkungen

Wirksamer Wettbewerb soll zwingen, ständig zu 
otpimieren und Produkte zu verbessern

Definition

Fusion

Übernahme der 
Kontrolle

Erlangen eines prägenden 
Einflusses auf die Tätigkeit 
eines U.

Ab einer bestimmten Dimensin der Weko zu melden

Überschreiten einer bestimmten Schwelle
Bzgl. Grösse

Marktbeherrschung

Meldung obligatorisch, ansonsten Prüfung von Amtes wegen (KG 35)

Beurteilung

WEKO

Prüfungs-
verfahren

Vorprüfung

Haupt- 
prüfung

Publikation zu 
Mitwirkung Dritter

Zivilrechtliche Wirkungen 
bleiben aufgeschoben

Berücksichtigung des loklaen und 
internationalen Marktes

Rechtsfolgen
Zulassung

Untersagung

Auflagen

Ausnahmsweise Zulassung aus überwiegendem 
öffentlichem Interesse

� Grundlegende Bestimmung ist FKVO (EU-Fusionskontrolle)

� Verordnung des BR

KG folgt dem Konzept des Wettbewerbsrechts der EU

Relevanter Markt

Sachlich Austauschbar, Substitution möglich

Räumlich

Zeitlich

Kriterien

Wettbewerbsabrede

Rechtlich erzwingbare

Nicht 
erzwingbare

Empfehlungen

"Frühstückskartell"

Horizontale

Vertikale (KG 5.4)

Erhebliche 
Beein- 
trächtigung

Gewisse Wettbewerbsparameter können 
nicht mehr frei gewählt werden

Nament- 
lich

Preisgestaltung

Produktionsmenge / -standards

Wahl der Absatzmärkte

Beschaffung Produktionsmittel

Quantitativ

Qualitativ: spürbare Einschränkung der 
Handlungsfreiheit

Rechtfertigung 
durch 
wirtschaftliche 
Effizienz

Keinesfalls den wirksamen Wettbewerb 
beseitigen

Notwendig um Effizienz zu steigern

Bsp.

Kostensenkung

Produktverbesserungen

Forschungskooperation

Ressourcenoptimierung

Beseitigung eines wirksamen Wettbewerbs

Eine gewisse Kommunikation wird vorausgesetzt

Arten von 
Wettbewerbs- 
abreden

Keine erhebliche Beeinträchtigung: Zulässig

Erhebliche 
Beeinträchtigung

Kann gerechtfertigt werden

Wenn wirtsch. Effizienz 
gesteigert wird

Beseitigen den Wettbewerb vollständig: unzulässig

Durch Verordnung gerechtfertigt
Durch Bundesrat zu erlassen

Bsp. KMU-Förderung

Ausnahmsweise Zulassung aus 
überwiegendem öffentlichem Interesse Bsp. Buchpreisbindung

� Grundlegende Bestimmung ist Verbotsprinzip mit 
Freistellungsvorbehalt

Untersuchung

Im BBL publiziert
Aufruf zur Beteiligung von Dritten

Befugte Verbände

Konsumentenschutzorg.

Auf Entscheid WEKO oder EVD

Abschluss: Anfechtbare Verfügung

Definition

Anbieter oder Nachfrage

Im wesentlchem Umfang unabhängig von den 
anderen Teilnehmern

Auf relevanten Markt bezogen

Bemessung

Höhe des Marktanteils

Abstand zum nächsten Konkurrenten

Feinanzielle Ressourcen

Marktzutrittsschranken

Marktmacht im relevanten Markt

Miss- 
brauch

Verhalten lässt sich nicht mehr durch 
sachlich gerechtfertigte Gründe stützen

Behinderungs-
missbrauch

Liefer- oder Bezugssperren

KG in Konkurrenz mit Privatautonomie

Monopolstellung ausnützen

Ausbeutungsmissbrauch

DiskriminierungTreuerabatte mit Bezug auf 
relativen Anteil

Kopplungs- 
verträge

Bedingungen in Verträgen, die 
sachlich keine Verbindung zum 
Vertragsgegenstand haben

Nicht per se verboten, aber in 
Verbindung mit Marktbeherrschung

Künstliche Verknappung

Ausnahmsweise Zulassung aus überwiegendem öffentlichem Interesse

� Grundlegende Bestimmung ist Art. 82 EGV 

1962: schwaches KG

1985: noch immer Saldo-Methode 
(Qbwägen von Vor- und Nachteilen)

1995 
verschärfte 
Version

Wurde im Hinblick auf den 
EWR aufgebaut

Angepasst an EU Praxis

Persönlich
Personen des PR oder ÖR

 Personen mit Sitz in CH

Sachlich
Güter- und Dienstleisungsbereich

Ausgeschlossen: Arbeitsmarkt

� Räumlich
Auswirkungsprinzip

Nicht wenn Auswirkung ausschliesslich im 
Ausland, auch wenn sie von CH ausgehen

� WEKO

11-15 Mitglieder

Sekretariat

Entscheide und Verordnungen, die nicht 
anderen Behörden vorbehalten sind

Vorabklärungen
Von Amtes wegen

Auf Anzeige Dritter

Noch kein Akteneinsichtsrecht

Untersuchung

Verfahren nach VwVG

Rechtsmittel
Beschwerde an Bundesverwaltungsgericht

Verwaltungsgerichtsbeschwerde an BGer

Verwaltungs- 
sanktionen

Wettbewerbsbe- schränkungen 
(KG 49)

Busse

Bonusregelung

Verletzung einvernehmlicher Regelungen (KG 50)

Zusammenschlüsse (KG 51)

Beschwerde an Rekurskommission für 
Wettbewerbsfragen

Strafsanktionen
Widerhandlungen von natürlichen Personen

Vorsätzliche Widerhandlungen

Gericht muss kartellrechtliche Aspekte der WEKO zur 
Begutachtung vorlegen (KG 15)

Ansprüche

Beseitigung / Unterlassung der Behinderung

Schadenersatz / Genugtuung

Herausgabe von Gewinn

Aufhebung von Verträgen

Hohe Prozesskosten, selten beschrittener Weg

KG 1

KG 9-11

KG 4.3

KG 10

KG 32

KG 33-38

KG 11; 31

KG 5,6

KG 4.1

KG 5.3

KG 6

KG 8

Art. 81 EGV (EG-Vertrag )

KG 27

KG 7,8

KG 4.2

KG 8

KG 2

KG 18-57

KG 18

KG 26

KG 49a-53

KG 54-57

KG 12-17KG 12
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� Gesetzestext UWG

Rechts-
folgen

Zweck

Abgrenzung zu KG

Verletzung Fabrikations/ 
Geschäftsgeheimnisse

Missbräuch-
liche 
Geschäfts-
bedingungen

Nichteinhaltung von 
Arbeitsbedingungen Unlautere Werbe- und 

Verkaufsmethoden

Verwertung 
fremder Leistung

Geltungsbereich

Generalklausel

Verleitung zu 
Vertragsverletzung oder 
-auflösung

Wettbewerbsrecht

23.07.2007 - v16

Zivilrechtlich

Klagen
Unterlassung

Beseitigung
Feststellung

Legitimation

Aktiv

Jeder dessen wirtschaftl. Interessen bedroht oder verletzt
Konsumentenschutzorganisationen

Berufs- oder Wirtschaftsverbände gem. Statuten
Bund

PassivAlle Wettbewerbsteilnehmer
Arbeitgeber (UWG 11)

Prozessrecht 
Beweislastumkerh in gewissen Fällen (Werbung)

VerwaltungsrechtlichKonsumentenrechtliche Bestimmungen
Preisbekanntgabepflicht

StrafrechtlichVorsätzlich unlauterer Wettbewerb nach 3-6
Verstoss gegen Preisbekanntgabe ist Offizialdelikt

Freier und unverfälschter Wettbewerb

Mittel

Wettbewerbsaufsicht

Spezielle Aufsicht gewisser Branchen

Banken
Börsen
Versicherungen
Kapitalmarkt

Effizienter Rechtsschutz 
-> Lauterkeitsrecht

Privatrechtlich

Schutzobjekte
Lauterer Wettbewerb
Funktionierendes 
Wettbewerbssystem

Gleiche Zielsetzung
Ergänzen einander, materielle Einheit

KG: überwiegende ÖR Funktionsfähigkeit der Märkte 
Makro-Level

UWG: vorwiegend ZR Qualtität des Wettbewerbs
Mikro-Level

Können kumulativ verwendet werden

Kenntnisse, die nicht offenkundig sind
Nicht allgemein zugänglich

AGB

Definition
Für Vielzahl von Verträgen geschaffen

Von einer Partei VORformuliert
Von einer Partei einseitig gestellt

Prüfung

Einbezug
Hinweis auf AGB erfolgt

AGB zur Kenntnis genommen
Kenntnisnahme zumutbar

GeltungWiderspruch zw. Vereinbarung und Klauseln der AGB?
Überraschende Klauseln der AGB?

Auslegung
Allg. Sprachgebrauch

Restriktionsgrundsatz: Unterordnung unter dispo. Recht
In dubio contra stipulatorem

Inhalt

Widerrechtliche Verteilung von Rechten und Pflichten?
Irreführende Verwendung (UWG 8)

Nichtiger Inhalt (OR 19, 21)
Widerspruch zu TuG (Zgb 2.2)

Ungültig wenn

Unklarheitsregel
Ungewöhnlichkeitsregel

Individuelle Abrede getroffen
Widerspruch zum Gesetz

CH: Kein AGB-Gesetz

Keine InhaltskontrolleÜber ZGB 2
Abhilfe mit UWG 8 gesucht

Nach Lehre aber toter Buchstabe
Problematik liegt in der notwendigen Irreführung

Bezweckt nicht Arbeitnehmerschutz

Herabsetzung anderer Marktteilnehmer
Unrichtige oder irreführende Angaben
Titelrühmung
Herbeiführen von Verwechslungen
Vergleichende Werbung
Lockvogelpolitik
Zugaben ohne tatsächlichen Bezug zum Produkt
Besonders aggressive Verkaufsmethoden
Bewusste Verschleierung von Produkteigenschaften
Im Zusammenhang mit Konsumkreditverträgen
Bsp.: Fall 
Mikrowelle Schädigung durch Medienbericht eines Dritten

Abwägung Lauterkeit - Meinungsäusserungsfreiheit

Aneignung durch Vertrauensbruch, unbefugter Zugang
Kopieren, reproduzieren

Abgrenzung 
zu Immaterial- 
güterrecht

Nicht weiter gehend als diese
Kein Anspruch auf absolute Rechte

Gerichtet auf das wettbewerbsrelevante 
Verhalten der Uebernahme und 
Verwertung der Arbeitserzeugnisse

Sachlich Wettbewerbsrelevante Handlungen
Nicht betriebsinterne Handlungen

Persönlich
Jede am Wettbewerb beteiligte Person
Konsumenten / Unternehmer
Auch Handlungen Dritter (Presse)

Räumlich
Staatsgebiet CH
Auswirkungsprinzip
� IPRG 136.1

Grundlegende Bestimmung des UWG
Nicht nur Resultate sondern auch Verhaltensweisen relevant
Spezialtatbestände 3-8 nicht abschliessend
Dient als Basis für Auslegung und Lückenfüllung

Elemente

TuG verletzt
Verhalten / Geschäftsgebahren
Täuschung

Widerrechtlichkeit Objektiv rechtswidrig
Kein Verschulden nötig

� Fall Mikrowelle

Gegenüber Abnehmern eines Konkurrenten
Bestechen und verleiten zu pflichtwidrigem Verhalten
Verleiten zum Verrat von Fabrikations- und 
Geschäftsgeheimnissen
Verleiten zu Widerruf / Kündigung eines Konsumkreditvertrags, 
um selber einen abschliessen zu können

�

Leading 
Case: Dior

Graumarkt; Vertragshändler verletzen ihren Vertrag
Es wurde eine vertraglich fixierte 
Marktordnung aufgebrochen
Wichtig: Art und Zweck des Vorgehens

UWG 9

UWG 12-15

UWG 16-20

UWG 23-27

UWG 6

UWG 8

UWG 7
UWG 3 a-n

UWG 5 a-c

UWG 2

UWG 4 a-d

Wettbewerbsrecht.mmp - 23.07.2007 - Markus Müller - www.mamu.biz/Recht.html



Fokus auf B2C

Schutzobjekt

Entstehung

Wirtschaftliche 
Interessen

Gesundheit und 
Sicherheit

Politische 
Interessenwahrung

Zugang zum Recht

Konsumenteninformation

Dogmatische Strukturen nach den Zielsetzungen 
für die Konsumenten

Konsumentenrecht

23.07.2007 - v7

Schutz des privaten Endverbrauchers

Nicht gewerblicher Endverbraucher

Ausgewogene Marktsituation

Konsumentenrechtliches Ungleichgewichtsprinzip

Gleich lange Spiesse für Konsumenten

Marktunerfahrene Vertragsparteien

Heterogen

Swisslex-Nachvollzug

Konsumentenschutzartikel BV 97.1

Gesetze

PüG

KIG (Konsumenteninformationsgesetz)

PrHG

Pauschalreisegesetz

KKG (Konsumkreditgesertz)

Haustürgeschäftsregelung

Beweislastverteilungsregel UWG 13a

Marktzugangsnormen

Wirtschaftsaufsicht

Bankengesetz

Börsengesetz

Kollektivanlagengesetz

Versicherungsaufsichtsgesetz

Arbeitsvermittlungsgesetz

Anwaltsgesetz, BGFA

Wettbewerbsrecht

Kartellgesetz (indirekt)

Lauterkeitsrecht

Preisüberwachungsgesetz

Konsumenten- 
vertragsrecht

Haustürgeschäfte (OR 40a ff)

Konsumkreditgesetz (KKG)

Gewerbsmässige Kreditgeber

Definition Kreditfähigkeit: Rückzahlungfähig 
ohne nicht pfändbaren Teil anzugreifen

Infostelle für Konsumkredit

Pauschalreisegesetz

Versicherungsvertragsgesetz

Mietvertragsrecht (OR 253 ff)

Partnerschaftsvermittlungsvertrag (OR 406a ff)

Vorauszahlungsvertrag (OR 227a ff)

Innominatsverträge

Vermögensverwaltungsvertrag

Unterrichtsvertrag

Gastaufnahmevertrag

AGB
Ungewöhnlichkeitsregel

Unklarheitsregel

Präventiver Ansatz

CH: Kein allg. Produktsicherheitsgesetz

Diverse Spezialgesetze

LMG

Arzneimittelgesetz

Suchtmittelgesetz

BetmG

Normen

Marktzugangs-
schranken

Fähigkeitsprüfungen

Marktaufsichtsrecht

Kompensatorischer Ansatz PrHG Verschuldensunabhängige Haftung des 
Herstellers

EKK: Kommission für Konsumentenfragen

Gerichtliche Konsumentenverfahren

Schlichtungsverfahren

Einfaches Gerichtsverfahren

Klägergerichtsstand des Konsumenten 
(GestG 22)

Konsumentenverbandsklagen
UWG 10.2.b

Beweislastumkehr bei Tatsachenbehauptung 
in der Werbung (UWG 13a)

Aussergerichtliche Streitbeilegung
Ombudsstellen

CH Lauterkeitskommission

KIG

Ausgleich des Informationsgleichgewichts

Preisangabepflicht

Deklarationspflicht

Finanzhilfe an Konsumentenschutzorganisationen

Freie Willensbildung

UWG
Verbot unlauterer Werbe- und Verkaufsmethoden

Verschiedene Abschnitte von UWG 3

� Preisbekanntgabeverordnung, PBV
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Materielles 
Recht

Arbeits- 
verhältnis

Begriffe

Formelles Recht

Hierarchie

� Print Version

Arbeitsrecht
18.05.2007 - v32

� Individualarbeitsrecht 

Privatrechtliches Verhältnis

Vertrag verbindet AG und AN
Leistung von Arbeit
Zahlung von Lohn
Gewährung von Ferien

Beide Subjekte grundsätzlich gleichberechtigt

Oeffentlcihes 
Arbeitsrecht

Aufgaben

Arbeitsschuzt

Lenkung
Arbeitsbeschaffung in Krisen
Arbeitsvermittlung
Ausländer-Kontingente

Berufsbildung / Berufsberatung

Hierarchisches Verhältnis
Staat -> AG
Staat -> AN
Rezeptionsklausel (OR 342.2)

Arbeitnehmerschutzrecht

Regelungs- und Kontrollgewalt 
des Staates
Zwingendes Recht
In EAV zu berücksichtigen

Gestaltendes 
öffentliches 
Arbeitsrecht

�

Normalarbeits-
vertrag 
(NAV)

Regelwerk, das vom Staat für die Regelung der 
Arbeitsverhältnisse einer Berufsgattung aufgestellt wird
Auf Bundesebene existieren einige 
Normalarbeitsverträge, die meisten sind jedoch 
von kantonaler Bedeutung

�

Arbeitsgesetz 
(ArG)

Gilt nicht für leitende Angestellte

� ArGV

Ausfühurngsbestimmungen
Arbeits- und Ruhezeit
Gesundheitsvorsorge
Plangenehmigungsverfahren für 
gefährliche Arbeitsumgebungen

Gilt für alle öffentlichen und privaten Betriebe
Gesundheitsvorsorge und Unfallverhütung 
am Arbeitsplatz
Höchstarbeitszeiten, 
Ruhezeiten Überzeitenregelung

Schichtvorgaben

Sondervorschriften für Frauen und 
Jugendliche (<20J.)

� Gleichstellunggesetz GlG
Arbeitsvermittlung und Personalverleih AVG
Berufsbildung BBG

Sozialversicherungsrecht

Alters- und Hinterlassenenversicherung AHVG
Allg. Teil Sozialversicherung ATSG
Berfuliche Altes- Hinterlassenen- und Invalidengesetz BVG
Arbeitslosenverischerung AVIG
Unfallversicherung UVG

Teil des Verwaltungsrechts

Kollektiv-
arbeitsrecht

Beziehung zwischen Vertretern (Verbänden / Gewerkschaften) unter sich
Beziehung zwischen Verbänden und ihren Mitgliedern

Arbeitsver-
fassungsrecht

Überbetrieblich

Gesamt-
arbeits-
vertrag 
GAV

Koalitionen im arbeitsrechtlichen Sinn
Zwischen den Sozialpartnern
Schuldrechtliche Verpflichtung unter den Partnern selber

Friedenspflicht
Arbeitsfrieden muss angestrebt werden
Gilt nur unbeschränkt, wenn ausdrücklich 
bestimmt

Einwirkungspflicht

Durchführungspflicht
Kontrollpflicht
Allgemeinverbind-
lichkeitserklärung Nur unter bestimmten Voraussetzungen

Wirkt für alle, nicht nur angeschlossene

Arbeitskampfrecht
Koalitionsfreiheit BV 28

Betriebsverfassungsrecht Betrieblich
� Innerbetriebliche Mitwirkung MWG

Recht des öffentlichen Dienstes
Bundespersonalgesetz (BPG)

�

Weisungs-
recht 

Kann nur 
konkretisieren

Prägt Subordinationsverhältnis AN -> AG
Einseitige Präzision 
der Rechtslage

Gestaltungsrecht

Gestalt
Allg. Anordnungen; gelten für alle AN

Beso. AnordnungenGelten für einzelne AN
Für spez. Gruppen

Inhalt

Betr. 
Arbeitsprlicht

Zielanweisungen: WAS
Fachanweisungen: WIE

Verhaltens- 
anweisungenVerhalten im Betrieb

Gesundheitsvorsorge

Betr. Treuepflicht

Schranken

Übergeordnete 
Rechtsquellen

Z.B. Gleichbehandlung

Befolgungspflicht
Weisungsfreie Bereiche

Notfälle können zu Ausnahmen führen

� Pflichten

� Diverse Punkte

Ueberstunden
Ueber die vertraglich festgelegte für den Betrieb geltende 
Dauer hinaus

Zuschlag wegbedingbar (25%)

UeberzeitZeit über die zulässige Höchstdauer hinaus
Zuschlag zwingend

Schikane
Kann unter Rechtsmissbrauch eingeordnet werden

Zumutbarkeit
Fürsorgepflicht

Gerichtsverfassungs- und 
ProzessrechtZivilprozess kantonal geregelt

Z.T. spezielle Arbeitsgerichte

� Relevante Normen SR 82

Verfassung

BV

�

Internationales 
Privatrecht Art. 121Staatsverträge vorhanden?

Festlegung welches Gericht zuständig ist

Zwingende Artikel aus 
Gesetzes- und 
Verordnungsrecht

ArG

OR Absolut zwingend
Relativ zwingend (nur wenn zu Gunsten AN)

NAV

GAV

BetriebsordnungenIn Industriebetrieben obligatorisch
AG mit Absprache AN festgelegt

EAV
Vertrag

Allg. Anstellungsbedingungen
Betriebsinterne Firmenreglemente

Dispositive BestimmungenGAV
Gesetze, Verordnungen

Weisungsrecht des AG

GünstigkeitsprinzipAusnahme in der Hierarchie
Wenn für den AN günstiger ist

OR 319 ff

BV 110

OR 357a.2

OR 357a.1

OR 321 d

OR 321 c

ArG 12/13 ff

Kollisions- und 
Verfahrensrecht

OR 357.2
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Allgemeines

� Topographienschutz 

� Designschutz 

� Sortenschutz 

� Urheberrecht (URG)

� Markenschutz (MSchG)

� Patentrecht (PatG)

Bezug zu 
Wettbewerbsrecht

Lizenzvertrag

Territorialitätsprinzip

Immaterialgüterrecht
23.07.2007 - v9

Rechtsobjekte GEISTIGER Natur

Absolute Rechte, wenn sie einmal entstanden sind
Eigentumsähnliche Rechte 

Ausschliesslichkeitsrechte

Numerus clausus der Immaterialgüterrechte

Weitere 
analoge 
Reglungen

Firmenrecht (OR 944ff)

Persönlichkeitsrecht (ZGB 28)

Namensrecht (ZGB 29)

Über 
Lauterkeitsrecht

Verwechslungsverbot (UWG 3.d)

Verbot der Verwertung fremder 
Leistung (UWG 5)

Fabrikations- und 
Geschäftsgeheimnisse (UWG 6)

Kann subsidiaär zu Immaterialgüterschutz 
herangezogen werden

Kennzeichnungsrecht

Markenrecht

Firmenrecht (OR 944ff)

Namensrecht (ZGB 29)

Registereintrag

Patent

Marke

Design

Prioritätsprinzip

Erschöpfung
Sachenrechtlicher Eigentümer darf veräussern

Wenn es mit Zustimmung des Schutzrechtinhabers in 
Verkehr gesetzt wurde

Zweckübertragungstheorie

Übertragung von Teilrechten eines 
ImmG-Rechtes nur enthalten wenn dies 
vereinbart wurde

Nur entsprechend des Zwecks des Vertrags

Bsp. bei SW-Entwicklung im Werkvertrag

Buch herausgeben gestattet nicht gleich 
auch, einen Film zu machen

Erlöschen
Nur Marken- und Firmenrecht erlöschen nicht

Die anderen gem. spezifischem Gesetz URG: 70 J. nach Tod des Urhebers

Halbleitererzeugnisse

Formen, Farben

Konturen

Eintragung im Design-Register

Max 5x5 Jahre

Pflanzenarten

Sortenschutzregister

20 Jahre, max. 25

Förderung eines Monopols

Aber: Abgeltung von Entwicklungsleistungen, 
Schutz über eine gewisse Zeit

Lizenzverträge können wettbewerbshindernd 
formuliert sein

Nichtausübung von Patentrechten 
(Blockierung eines Marktes durch Kauf und 
Versenken neuer Technologie)

Objekte

Anwartschaften auf Immaterialgüterrechte

Nicht patentiere Erfindungen

Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse 
nach UWG 6

Innominatskontrakt

Lizenzgeber

Nutzungsrechte

Schutzrechte

Verteidigung

Haftung und Gewährleistung

Lizenznehmer
Lizenzgebühr

Benutzungspflicht

Kann geografisch und zeitlich eingegrenzt werden

Sacheigentum wirkt sofort weltweit

ImmG-R bleiben auf Hoheitsgebiet des 
jeweiligen Staates beschränkt

Schutzlandprinzip
In jedem Land neu zu erwerben

Land der Rechtsverletzung gilt

Staatsverträge

Prinzip der Inländerbehandlung

WTO -> TRIPs im Zusammenhang mit Handel

Pariser Verbandsübereinkommen PÜV

.....

URG 16.2

ToG

DesG

SortG
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� Gesetezestext

Schutzobjekte

Patentfähigkeit

Recht auf Patent

Rechtsschutz

Schranken

Definition

Dauer
Registrierung

Abgrenzung Wettbewerbsrecht

Lizenzierung

Patentrecht 
(PatG)

23.07.2007 - v8

Gewerblich anwendbare Erfindungen

Schöpferische Ideen

Neue Kombination von Natureffekten

Technischer Nutzeffekt und Fortschritt

Muss

Nachvollziehbar

Reproduzierbar

Verständlich

NICHT

Entdeckung von Naturgesetzen

Reine geistige Anweisungen

Ästhetische Schöpfungen

Computerprogramme

Neuheit

Ergebnisch erfinderischer Tätigkeit

Gewerblich anwendbar

Ausnahme 
vom 
Patentschutz

Gegen öffentlcihe Ordnung verstossend

Therapie am menschlichen oder tierischen Körpfer

Pflanzensorten, Tierrassen

Erfinder selbst

Arbeitgeber des Erfinders

Prioritätsrecht

Bei mehreren: Priorität der Anmeldung

Pariser Verbandsübereinkommen

Gilt für alle angeschlossenen Länder

Zivilrechtlich

Feststellung

Unterlassung

Schadenersatz

Vorsorgliche Massnahmen

Strafrechtlich

Umgekehrte Beweislast

Auschliessliches Recht zur 
Gewerbsmässigen Nutzung

Inverkerhsetzung 

Erschöpfung

Mit der Inverkehrsetzung wird das Patentrecht auf das nun separierte Spezies-Stück erschöpft

Wenn das Recht erschöpft ist, kann der Eigentümer 
damit machen was er will, also auch wieder verkaufen

Bei nationaler  Erschöpfung beschränkt sich diese auf das Land der Inverkehrsetzung; 
ausserhalb davon bestehen die Rechte des Patentinhabers auch bzgl. diesers Stücks weiterhin

Im Patentrecht gilt im Gegensatz zum Markenrecht die NATIONALE Erschöpfung

Mitbenützungsrecht
Wer es schon VOR Patentanmeldung schon gewerbsmässig genutzt hat

Nur wenn gutgläubig

Abhängige Erfindung
Wichtige neue Erfindung kann nicht ohne Verletzung eines anderen 
Patents genutzt werden

Anspruch auf eine ausschliessliche Lizenz

Wenn Patent nicht genutzt wird

Nicht ausschliessliche Lizenz

Löschung

Durch Klage

Vom Staat erteilter Schutztitel

Zweck: Wirtschaftliche Verwertung während 20 J.

Anreiz zur Investiton in Innovation

20 Jahre

Arzneimittel können 5 J. verlängert werden (140)

Oder solange Gebühren bezahlt werden

Aufehbung durch schrifltiche Eingabe

Beim Institut für geistiges Eigentum (IGE)

Anmeldung

Antrag

Beschreibung

Ansprüche

Zeichnung

Zusammenfassung

Nur fomale Prüfung
Vollständigkeit

Keine Ausschlussgründe?

Gewerbliche Anwendbarkeit?

Publikation
Eintragung ins Patentregister (60)

Gültigkeit des Patents wird vermutet, solange dies nicht durch Klage in Frage gestellt wird

Verbot des Doppelschutzes (140)

Eurpäisches 
Patentamt (EPA)

Erweiterte 
Prüfung

Neuheit

Ergebnisch erfinderischer Tätigkeit

Gewerblich anwendbar

Erteilung europ. Patent

Verwaltung bei den nationalen Patentämtern

In CH gleiche Wirkung wie Anmeldung bei IGE

WIPO

World Intellectual Property Org.

Zentralisiertes Anmelde- und Rechercheverfahren

Keine Prüfung und Patenterteilung

KG 3.2 gibt der Gesetzgebung über das 
geistige Eigentum den Vorrang

Vgl. UWG 3.d; 5.c; 6

Jederzeit

Rechtsgeschäftlich

Schriftform notwendig

PatG 1

PatG 2

PatG 3

PatG 66-86

PatG 72 ff

PatG 81 ff

PatG 8

PatG 35

PatG 36

PatG 37; 38

PatG 14

PatG 110

PatG 33
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� Begriff

Eintragung

Allgemeines

Einbettung

� Schutz (MSchG 52 ff)

Markenschutz 
(MSchG)
18.05.2007 - v27

Allgemein
Begriffe sind Namen für bestimmte Definitionen

"Marke" ist eine Analogie zum "Begriff"

Marke

Zeichen zur Unterscheidung von Waren od. Diensteleisungen

Muss sich zur Untescheidung eignen

Erstprüfung durch 
Eintragungsbehörde

� Isolierbarkeit der Marken (MSchG 1.2)

� Ausschlussgründe (MSchG 2)

�

Absolute Ausschlussgründe 
(MSchG 2)

Eintragungsfähigkeit wird vom Amt geprüft

Darf nicht das Wesen der Ware ausmachen

Gemeingut

� Wappenschutzgesetz

Wenn ohne Gedankenarbeit auf die 
Verwendung geschlossen werden kann

Irreführende 
Zeichen

Hier kein Zusammenhang mit 
Wettbewerbsrecht

Z.B.: Bio....

Weckt falsche Erwartungen

Sittenwidrigkeit

Das Recht ist hier NICHT berechenbar

Form

Text

3D

Ton

Nicht: Geruch

Beurteilungen

Was
Zeichen

Produkt / Dienstleistung

Wonach

Identität

Gleichartigkeit

Ähnlichkeit

�

Relative 
Ausschlussgründe 
(MSchG 3)

Betroffener Dritter 
muss aktiv werden

Namensrecht

Eingetragene Marke

Kann nach der Eintragung beurteilt werden

Subjektive Gründe

Widerspruchs- 
berechtigung

Umfang des Schutzes

Marken
Identisch

Ähnlich

Produkte
Gleich

Gleichartig

Je ähnlicher die Produkte, desto mehr müssen sie 
sich in der Marke unterscheiden

Verwechselbarkeit

Kriterien der 
Beurteilung

Massgebliche 
Verkehrskreise

Betroffenes Zielpublikum

Irreführung möglich

Erinnerungs- 
vermögen

Wie wird assoziiert

Was wird suggeriert

Gesamt- 
eindruck

Klang
Silbenwahl

Sonore Kadenz

Optische Wahrnehmung

Sinngehalt

Löschungsanspruch

Gerichtsentscheide sind sehr 
schwer vorauszusehen

Voreingenommenheit

Wahl des Gerichtes kann entscheidend sein

BGE 122 III 382ff

Die Marke entsteht erst mit 
deren Eintragung

Entscheidend ist Datum der Beantragung

Wer zuerst kommt malt zuerst

Gerechtigkeit ist dann, wenn auch ein Entscheid 
zum eigenen Nachteil akzeptiert werden kann

Legaldefinition: Definition die im Gesetz selber gegeben wird

Int. Markenrecht
Rein formales Recht

Nat. Recht = materielles Recht

Grundsatz: 
Freie  Marktwirtschaft

Alles ist erlaubt

� Eingrenzung: Unlauterer Wettbewerb (UWG)

Immaterielle Güter müssen speziell geschützt werden

Immaterial- 
güterrecht

Gesetze

URG: Urheberrecht

PatG: Patent

DesG: Design

� MSchG: Marken / Zeichen

Schutz nur 
über 
limitierte 
Zeit

URG: 70 J. nach Tod des Urhebers

PatG: 20J

MSchG: 10J
Muss erneuert 
werden

Muss gebraucht werden

Originärer 
Erwerb

URG

Ab Entstehung

Muss signiert werden

Gehört per Def. dem Urheber 
(auch bei Zeitungsartikeln)

MSchG

Ab Eintragung

Wer zuerst einträgt, 
dem gehört die Marke

Unabhängig ob vorher schon 
gebraucht (Unterschied zu früher)

Derivativer ErwerbLizenz

Einfache Lizenz

Exklusive Lizenz

Territoriales Recht
In versch. Ländern eintragen

Spez. Verträge zw. einigen Ländern

Inhalt

Nur was im 
Gesetz 
aufgeführt ist

Bei (techn.) Neuerungen muss 
das Gesetz angepasst werden

Verträge müsse 
Entwicklungen antizipieren

Unterschied zu Sachenrecht wo alles was das 
Eigentum betreffen könnte pauschal abgedeckt ist

Es geht immer um die 
Beziehung zwischen:

Rechstssubjekt

Rechtsobjekt

Eigentumsrechte sind bei immat. Gütern noch komplexer als bei Sachen

Vorlesung 
W. Larese UNIZH

Werden vom Amt geprüft

z.B. Name "Schokolade"

Nicht vom Amt 
geprüft

In CH: > 500k Marken/Zeichen

    

an mehrere Personen

Eigentumsrechte

 (Person)

 (Sache, Immat. Gut)
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� Gesetezestext

Gegenstand

Voraussetzungen

Eigentumsrecht

Schöpferprinzip

Multiurheberschaft

Schutzdauer

Schranken

Verwandte 
Schutzrechte

Verwertungs-
gesellschaften

Inhalt

Rechtsschutz

Erschöpfung

Urheberrecht 
(URG)

04.07.2007 - v6

BGE 120 II 65 (ETH-Erweiterungen)
BGE 131 III 480 (Schweizerzeit)

Literartur
Kunst
Computerprogramme
Audiovisuelle Werke
Darbietungen

Werke Zweiter Hand
Unter Verwendung bestehender Werke
Aber auch geistige Schöpfungen
Z.B.: Übersetzungen

Sammlungen, Sammelwerke

NICHT

Blosse Ideen vor ihrer Realisierung
Gesetze, Zahlungsmittel
Protokolle
Patentschriften

Schöpfungen menschlichen Geistes 
Individuellem Charakter
Sinnlich wahrnehmbar

Ausnahme: Höchstpersönliche Rechte
Werkexemplare

Rechte jederzeit übertragbar

Nicht automatisch auch Verwertungsrechte
Zweckübertragungstheorie

Übertragung sachenrechtlichen Besitztes schliesst die 
urheberrechtlichen Versendungsbefugnisse NICHT mit ein

Originärer Erwerb ausschliesslich beim Schöpfer
Unmittelbar mit der Schaffung des Werks
Immer natürliche Person
Braucht nicht handlungsfähig zu sein

Bei 
Arbeitsverhältnis

Grundsätzlich dem Arbeitnehmer zustehend
Anders als bei Erfindungen
Spez. Vereinbarungen machen
Ausnahme bei Computerprogrammen 
-> Arbeitgeber (URG 17)

Nur wer schöpferisch mitgewirkt hat
Nicht Hilfspersonen
Gesamthandschaftliches Verhältnis
Bei trennbaren Beiträgen separat verwertbar

50 Jahre bei Computerprogrammen
70 Jahre bei allen anderen

Ab Tod des Schöpfers

Ohne vergütung

Privatgebrauch
Kopieren im engen Kreis erlaubt

Betriebsintern

Vergütungspflichtig (URG 20.1)

Unterricht

VeranstaltungenKostenpflichtige 
Öffentliche

Äusübende KünstlerInterpreten, die künstlerisch darbieten
Interpretenrechte (URG 33.2.a-e)

Hersteller von Ton- und Bildträgern
Kopier- und Veräusserungsrechte

Sendeunternehmen
Ihre eigenen Sendungen

WahrnehmungsvertragMit den Urhebern
Vertretung deren Interessen

Territorialitätsprinzip
Gesellschaften schauen im eigenen Land

Intl. Zusammenarbeit
Gegeseitigkeitsverträge

Beiträge

Tonträger
Kopiergeräte

Veranstaltungen
Rundfunksendungen

Abgabe aufgrund von Selbstanmeldung 
mit den gespielten Titeln

Ausschliesslich über zugelassene 
Verwertungsgesellschaften (URG 22)

Meldeprinzip: Urheber melden Publikationen mit Bezug 
auf die Beiträge an

Urheberpersönlich-
keitsrechte

Recht auf Erstveröffentlichung

Recht auf Urhebernennung Ghost-Writer-Abrede in der Praxis 
zulässig wenn im Bereich üblich

Recht auf Werkintegrität
Entscheid über Veränderung des Werks
Verwendung für Werk 2. Hand oder 
Sammelwerk

Verwertungsrechte

Entscheid über Verwendung des Werks
Vervielfältigung
Verbreitung
Aufführung
Senden etc.

Zivilrechtlich
Feststellung

Unterlassung
Klagen gemäss OR

Strafrechtlich

Intl. Übereinkommen

Revidiertes Berner Übereinkommen zum Schutz von 
Werken der Literatur und Kunst (RBÜ)

WIPO
....

Internationale Erschöpfung -> weitere Veräusserung möglich
Ausgenommen audiovisuelle Werke
Comuterprogramme dürfen gebraucht, veräussert aber 
nicht vermietet werden (URG 10.3)
Problematisch: Download am WWW
Im Gesetzt nicht explizit formuliert
Wirtschaftsfreiheit weist auf intl. Erschöpfung hin
� Fall Nintendo BGE 124 III 321

URG 3

URG 4

URG 5

URG 2

URG 16-18

URG 6

URG 7

URG 29

URG 19-28

URG 19

URG 19.1.b

URG 36

URG 37

URG 40-54

URG 9

URG 11

URG 10

URG 61-66

URG 67-73

URG 12
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Zweck

Begriffe

� Börsenrecht

� Bankengesetz

Mittelbeschaffung

Finanzmarkt

Ziele

Finanzmarktrecht

25.06.2007 - v7

Unterstützung der freien Marktwirtschaft

Schutz des wirksamen Wettbewerbs

Voraussetzung für privatautonome Wirtschaft

Wirtschaftsaufsichtsrecht

Effiziente Erschliessung der Finanzmittel

Kapitalmarkt

Primärmarkt

Finanzierungsmarkt; Emissionsmarkt

Ausgabe von neuen Effekten

Im OR geregelt (652a; 752; 1156)

Interesse an Aktienausgabe: Agio (Diff zw. 
Kurs- und Ausgabewert einer Aktie)

Sekundärmarkt
Handel mit bereits ausgegebene Effekten

Untersteht Börsengesetzgebung

Geld zu Investitionszwecken

Geldmarkt Kurzfristige Gelder; Zahlungsverkehr

Kollektivanlagengesetz

Geldwäscherei

Liberierung

Kapitalerhöhung

Eigenfinanzierung

Fremdfinanzierung

Rolle

Kapitalbeschaffung

Kapitalgewinne

Unternehmenskontrolle

Umfasst

Börse

Banken

Kollektive Kapitalanlagen (Analagefonds)

Schutz der Anleger (Individualschutz)
Transparenz

Gleichbehandlung

Funktionieren der Finanzmärkte (Funktionsschutz)
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Effektenhändler

Kotierung 
von Effekten

Publizitätspflichten

Börse

Bestimmungen für 
kotierte Unternehmen

Strafbestimmungen

Kritisch

Börsenrecht

23.07.2007 - v7

Natürliche und jurisitische Personen

Eigenhändler

Emissionshäuser

Derivathäuser

Market Maker

Kundenhändler

Gewerbsmässig tätig

Bewilligungspflicht (BEHG 10-19)

Verhaltensregeln, insbes. Info-Pflichten gegenüber Kunden

� Kotierungsreglement (KR)

Zulassungsstelle

Zulassungsvoraussetzungen für Börsensegment

Nebensegmente

«EU-kompatibles» Segment der SWX

SWX Local Caps

Investmentgesellschaften

Immobiliengesellschaften

Anlagefonds

Voraussetzungen

An Emittent

Gültig konstituiert

> 3 Jahre bestehend (Transparenz)

> 25 Mio Eigenkapital

An Valor

Mindestkapitalisierung

Streuung

Handlebarkeit (Uebertragungsbeschränkungen)

Sicherstellung Ertrags-, Zins- und Kapitaldienst

Kotierungsprospekt

Inhalt

Form

Zeit

Dem Publikum zugänglich (inserat, zuschicken)

Laufende 
Information

Geschäftsbericht
True and fair view

FER (Fachkommission für 
Empfehlungen zur Rechnungslegung)

Wichtige 
Informationen

Corporate Governance

Regeln über Unternehmensorganisation

Führungsprinzipien, Einflussmöglichkeiten

Comply or explain Spezielle Situationen erläutern

Ad-hoc-Publizität

Kursrelevante Infos

Chancen- und zeitgleich für alle

Offenlegungspflichten von 
Managementtransaktionen

Effekten

Wertpapiere
Urkunden

Inhaberpapiere

Wertrechte

Forderungsrechte

Nicht verurkundet

Buchmässig registriert

Derivate
Kauf- / Verkaufsrechte

Bezug auf andere Vermögensrechte

Privatrechtliche Organisation

Grundsatz der Selbstregulierung

Sicherstellen eines leistungsfähigen und transparenten Handels (BEHG 6)

Zulassung von Effektenhändlern

Rechtsgrundlage Betreibsbewilligung

Offenlegung von 
Beteiligungen

Meldestufen

5; 10; 20; 33,3; 50; 66.6%

Über-/Unterschreitung

Innert 4 Börsentagen

Markttransparenz

Verhinderung von schleichender Uebernahmen

Öffentliches 
Kaufangebot

Schutz der Minderheitsaktionäre

Freiwilliges

Angebot muss veröffentlicht werden

Alle Besitzer gleich behandeln

Vorher durch Auditor prüfen lassen

Übernahmekommission macht Empfehlungen

VR

Nimmt Stellung

Interessenkonflikte ausschalten

Keine Rechtsgeschäfte, welche Bilanz der Gesellschaft 
massgeblich verändern

Ergebnis des Angebots nach dessen Ablauf veröffentlichen

Obligato-
risches

Grenze: 33.33%

Auskaufangebot

Kann statutarisch 
anders festgelegt 
werden

Opting-Out
Ausschluss der Angebotspflicht

Sofern keine Benachteiligung 
der Aktionäre

Opting-UpErhöhung der Grenze

Keine Angebotspflicht wenn Erwerb durch Schenkung, Erbgang, 
Zwangsvollstereckung

Preislimite: > 75% des max. Preis der letzten 12 Monate

Sqeeze-Out
Wenn > 98% der Stimmrechte angedient

Richterliche Kraftloserklärung des Restes

Verstösse gegen

Effektenhändlerzulassung

Meldepflichten

Pflichten der Zielgesellschaften

Schutz der Lauterkeit des Kapitalmarktes (StGB 161; 161bis)

Transparenz

Gleichbehandlung der Marktteilnehmer

BEHG 2d

KR 6

KR 12

BEHG

BEHG 7

BEHG 20

BEHG 22

BEHG 24

BEHG 33

BEHG 40-44
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� Bankengesetz

� Geldwäscherei

Begriffe

� Kollektive Kapitalanlagen

Bankengesetz, 
Geldwäscherei

24.07.2007 - v8

Ziele

Gläubigerschutz
Sicherung Kredite für Volkswirtschaft
Volkswirtschaftliche Daten für Nat-Bank
Funktionsfähigkeit des Finanzmarktes

Geltungsbereich
Banken
Es kann sehr schnell passieren, dass eine 
Firma in den Bereich des BankG gerät

Bewilligungspflicht

Voraussetzungen

Geschäftsorganisation

Mindestkapital > 10 Mio.
Eigene und flüssige Mittel

Gewähr für einwandfreie 
Geschäftstätigkeit Leumund

Standesregeln

Bewilligung kann entzogen werden
Meldepflicht von Geschäftsinhabern
Rechnungslegung und Revisionspflicht nach besonderen Vorgaben

Betriebsüberwachung Interne Revision
Externe Revision

Aufsichtsbehörden

EBK

Bankwesen
Koll. Kap-Anlagen
Börsenwesen
Beteiligungen
Öff. Kaufangebote

Nat-Bank ist KEINE Aufsichtsbehörde

FINMA Geplante neue Aufsichtsbehörde
Für Banken und Versicherungen

Gläubigerschutz

Sondervorschriften gegenüber OR
Regelung im Fall von Liquiditätsproblemen
Konkurs- und Nachlassverfahren
Konkursprivileg der Spareinlagen

Strafrechtliche 
Bestimmungen

Gründer- und Prospekthaftung (39)
Bank(kunden) 
geheimnis

Info über Bankkunden

Verbot der Preisgabe Auftragsrecht )OR 394)
Persönlichkeitsschutz (ZGB 27)

Steuerhinterziehung Übertretung
Unterlassung der Deklaration

Steuerbetrug
Vergehen
Gefälschte Urkunden
Banken zur Auskunft verpflichtet

� Bankengesetz 

Bewilligungen (3)
Liquiditätsvorschriften (4)
Bilanzierung (6)
Verhältnis zur Nat-Bank (7)
Spareinlagen, Sicherheiten (15)
Interne Ueberwachung (18)
Staatliche Aufsicht (23)
Zwangsvollstreckung (25)
Strafbestimmungen (38)

� Bankenverordnung

BegriffDeliktische erworbenes Geld
In den legalen Geldkreislauf einspeisen

� StGBHandlungen zu Transfer oder Aufbewahrung (305 bis)
Mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften und Melderecht  (305 ter)

Standesregeln zur Sorgfaltsprflciht der Banken (VSB)

Finanzintermediäre
Banken, Fonds, Versicherungen

Effektenhändler, Spielbanken
Anwälte, Vermögensverwalter, Treuhänder

Methoden

Vorbeugend
Identifizierung der Vertragspartei

Feststellen des wirtschaftlich Berechtigten
Aufklärungs- und Dokumentationspflichten

Meldepflicht

Meldung erstatten
Vermögenswerte sperren

Unter Vorbehalt des berufspezifischen 
Berufsgeheimnisses (StGB 321)

Meldestelle für Geldwäscherei (BAP)
Unterlassung strafbar (GwG 37)

Aufsicht

Spezialgesetzliche Aufsichtsbehörden
Wo schon Aufsichtsbehörde bestimmt

Selbstregulierungsorganisation
Kontrollstelle für Geldwäscherei (BFIN)

Wo keine Selbstregulierung

Breiter Anwendungsbereich

Ist in RevisionTerrorismusbekämpfung
Aufwertung der Meldestellen

SICAV
Société d'investissement à capital variable 

SICAF
Société d'investissement à capital fix

Bank
Im Finanzbereich tätig
Zinsdifferenzgeschäft

Gewerbsmässiges Entgegennehmen von Geldern

Alternative Anlage
Hedge-Fund

DepotbankAusgabe, Rücknahme von Anteilen
Fondsvermögen aufbewahren

Qualifizierte Anleger

Beaufsichtigte Finanzintermediäre
Versicherungen

Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tersorerie
Unternehmen mit professioneller Tersorerie

Privatpersonen > 2 Mio
Private mit Vermögensverwalter

Ausländische koll. Kap-Anl.Sitz / Hauptverwaltung im Ausland
Für Vertrieb in CH: CH Vertreter nötig

2a.a BankV

BankG 18 ff

BankG 47

BankG

BankV

GwG

StGB 305

GwG 3-8

GwG 9-11

2a 
BankG

KVV 6

KAG 119 ff
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Zweck

Alles unterstellt, was nicht in KAG 2 erwähnt ist

Offene

Auflösung

Geschlossene

Bewilligungspflicht

Gesetz

Kollektive 

Kapitalanlagen

20.06.2007 - v4

Schutz der Anleger
Transparenz
Funktionsfähigkeit des Marktes

Fonds Know-How pooling
Risiko splitten

Kaufpreis fliesst in das Gefäss, "wie bei Neuemissionen"

Vertragliche 
Anlagefonds 

Gemeinsam
Dreieck

Fondsleitung
Anleger

Depotbank
Jeweils direlte Vertragsverhältnisse

Handel muss sichergestellt werden

Effektenfonds (53-57)

Börsenkotierte Titel
Liquide Finanzanlagen

Anlagetechniken

Effektenleihe
Pensionsgeschäft

Kreditaufnahme
Verpfändung

Derivate unter best. Bedingungen

Immobilienfonds (58-67)

Grundstücke
Immobiliengesellschaften

Immoblienfonds
Ausl. Immoblienwerte

Übrige Fonds für traditionelle 
und alternative Anlagen (68-71)

Alternative Anlagen (Hedge Fonds)
Effekten

Immobilien
Rohstoffe, Comodities

Derivate
Koll. Kap-Anlagen

Vertragliche Struktur

Investmentgesellschaften 
mit variablem Kapital 
(SICAV)

Geben laufend Aktien zu Nettoinventarwert heraus und nehmen sie zurück

Aktien

Anlegeraktien

Privilegiert
Inhaberaktien

Für die Investoren
Keine Stimmrechte

Unternehmeraktion
Lauten auf Namen

Mindesteinlage
Rechte nach Aktienrecht

BeideBarliberierung
Kein Nennwert

Juristische Person

Offene Koll. Kap-Analge mit TeilvermögenMehrere Teilvermögen als eine Einheit gekauft
Haftung jedoch nur der einzelnen Teilvermögen

Kündigung der Fondsleitung oder Depotbank
Aufsichtsbehörde
Zeitablauf

Kommanditges. für 
koll. Kap-Anl. 

Laufzeit < 12 Jahre
Für qualifizierte Anleger
Ein- / Austritt auf Gesellschaftsbeschluss

Investmentgesellschaften 
mit festem Kapital (SICAF) 

Reine AG
An CH Börse kotiert
Untersteht KAG nicht, sondern OR

Kauf wie am Sekundärmakrt, ein anderer muss Anteile verkaufen

Unterschiedliche Gefässe für Qualifizirete Anlege
Publikum

Prüfung
Kollektivanlagevertrag
Statuten
Anlagereglement

Revision Durch genehmigte Revisionsstelle
Unangemeldete Revisionen

Aufsicht: EBK
Verhaltensregeln

� Kollektivanlagengesetz KAG
� Kollektivanlagenverordnung KKV

KAG 25

KAG 3641

KAG 96

KAG 9

KAG 98

KAG 110

KAG 13
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